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Hinweis: Nachfolgender Schlüssel zur Anrechenbarkeit ersetzt den bisherigen Schlüssel aus der 1. öffentlichen Auflage
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Dieser Schlüssel kann infolge neuer Erkentnisse verändert werden. Er gilt nur für den ökologischen Ausgleich. Sind bei einem 
Bauprojekt schützenswerte Lebensräume nach Art. 18 NHG betroffen, gelten für deren Ersatz höhere Anforderungen, die der Kanton 
definiert. Er akzeptiert dafür z.B. weder Gebäudebegrünung noch Flächen mit bestimmtem Nutzungszweck. Als Referenz für 
standortheimische Arten dient die «Grüne Liste» von InfoFlora www.infoflora.ch 
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